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S I T Z U N G S V O R L A G E 
M 2008/BM/1201 

 
 

Fachbereich/Aktenzeichen Datum öffentlich 
 
Bürgermeister 
 

 
08.02.2008 

 
 
 
 

Bürgermeister Helmut 
Predeick 

 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 Rat 10.03.2008 
 
 
 

Verringerung der Anzahl der bei der Wahl des Stadtrates zu wählenden Vertreter 
gemäß § 3 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Oelde nimmt Kenntnis. 
  
 
 
Maßnahme aus dem Stadtentwicklungskonzept 2015+  
 
Nein 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Rat der Stadt Oelde hat mit Satzung vom 05.02.1998 die Zahl der zu wählenden Vertreter um 
6 von 38 auf 32, davon 3 in Wahlbezirken (von 19 auf 16), reduziert. In seiner Sitzung vom 
26.05.2003 hat der Rat einstimmig eine erneute Reduzierung für die Wahlperiode 2004 – 2009 
beschlossen. Ein jeweils erneuter Beschluss der Satzung empfahl sich bislang aus Gründen der 
Rechtssicherheit. 
 
Durch die Reform der Gemeindeordnung und dem damit verbundenen Erlass des GO-
Reformgesetzes vom 09.10.2007 haben sich auch Änderungen im Kommunalwahlgesetz ergeben. 
So wurde § 3 Abs. 2 KWahlG um folgenden dritten, fett gedruckten Satz ergänzt: 
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§ 3 KWahlG: Zahl der Vertreter 

 

(2) „¹Die Zahl der zu wählenden Vertreter beträgt a) für eine Gemeinde mit einer 

Bevölkerungszahl von [...] über 15.000, aber nicht über 30.000 38 Vertreter, davon 19 in 

Wahlbezirken [...] ²Die Gemeinden und Kreise können bis spätestens 15 Monate vor Ablauf der 

Wahlperiode durch Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter um 2, 4 oder 6, davon je zur 

Hälfte in Wahlbezirken, verringern; die Zahl von 20 Vertretern darf nicht unterschritten werden. 

³Die nach Satz 2 durch Satzung verringerte Zahl der zu wählenden Vertreter bleibt 

bestehen, bis sie spätestens 15 Monate vor Ablauf einer späteren Wahlperiode nach 

Satz 2 durch Satzung verändert wird.“ 

 

Aufgrund dieser Ergänzung ist es nicht mehr notwendig, die Reduzierung der zu wählenden 
Vertreter vor jeder Wahlperiode erneut zu beschließen, solange sich diese im Vergleich zur 
bisherigen Wahlperiode nicht ändert. 
 
Somit gilt weiterhin die vom Rat der Stadt Oelde beschlossene Satzung der Stadt Oelde zur 
Verringerung der Zahl der bei der Wahl des Stadtrates zu wählenden Vertreter vom 05.02.1998. 
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